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1 Einleitung 
 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
 

Ein bisher nicht bebautes Grundstück an der Bachstraße am Ortsrand in Niederroth soll über einen 

Bebauungsplan für eine Bebauung nutzbar gemacht werden.  

 

In diesem Fachbeitrag wird bezüglich des Artenschutzes geprüft, ob artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Tierarten 

(Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie) durch das Vorhaben erfüllt 

werden könnten.  

 

Diese Untersuchung bezieht sich nur auf den Artenschutz des § 44 BNatSchG. Die Ermittlung der 

Ausgleichserfordernis nach der Eingriffsregelung ist nicht Gegenstand der Untersuchung.  

 

 
1.2 Datengrundlagen 
 

Als Datengrundlage wurden folgende Unterlagen und Erhebungen herangezogen: 

 
- 2 Ortsbegehungen zur Erfassung der Habitate und Brutvögel, insbesondere Feldlerche  
- Internetangebot des Bayerischen Landesamtes für Umwelt  
- Bayerische Biotopkartierung  
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 

 
 

1.3 Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
 

Der zu überplanende Bereich liegt am südwestlichen Ortsrand von Niederroth in der Gemeinde Markt 

Indersdorf. Die aktuelle Planungsfläche wird im Norden durch eine bestehende landwirtschaftliche 

Halle, im Osten durch Wohnbebauung und im Westen und Süden durch Wege begrenzt. Das zur 

Bebauung vorgesehene Grundstück im Geltungsbereich wird aktuell als Acker genutzt. Im Süden und 

Westen schließen sich im erweiterten Untersuchungsraum landwirtschaftliche Ackerflächen an. 

 

Biotope der amtlichen Biotopkartierung sowie Schutzgebiete oder -objekte nach BNatSchG oder 

BayNatSchG sind im Vorhabensbereich selbst und im näheren Umfeld nicht vorhanden.  

 

 

2. Wirkfaktoren 
 

Gemäß den Planungszielen wird das Planungsgebiet mit Wohngebäuden bebaut.   

 

Die wesentlichen Wirkfaktoren, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der 

europarechtlich geschützten Tierarten verursachen können, sind folgende: 

 

 Beseitigung und weitgehende Überbauung der vorhandenen Ackerfläche  
 

 Störungen durch Lärm oder visuelle Effekte auch über das Planungsgebiet hinaus 

 

Mit dem Bau verbundene Lärmimmissionen, Erschütterungen und optische Störungen sind hier 

bezüglich des Artenschutzes zu vernachlässigen. 

Eine Barrierewirkung oder ein Zerschneidungseffekt sowie artenschutzrechtlich relevante 

betriebsbedingte Wirkprozesse sind nicht zu erwarten. 
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3 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten  
 
3.1 Bestand und Betroffenheit der Tier Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
3.1.1 Säugetiere 
 
Fledermäuse  

Im Untersuchungsraum ist mit Vorkommen verschiedener  Fledermausarten zu rechnen, spezielle 

Erhebungen dazu wurden aufgrund der Art des Vorhabens und der Bestandssituation nicht 

durchgeführt. Quartiere sind vom Vorhaben nicht betroffen, da weder Gebäude noch Bäume beseitigt 

werden. Eine gelegentliche Nutzung des Plangebiets zur Nahrungssuche muss unterstellt werden. 

Durch die Bebauung des vorhandenen Ackers gehen daher Nahrungsquellen verloren, die jedoch 

aufgrund der Flächengröße und der intensiven Ackernutzung von untergeordneter Bedeutung sind 

und zum Teil auch durch die Anlage von Gärten wieder ausgeglichen werden. Relevante Störungen 

von Fledermäusen bei der Jagd in den angrenzenden Flächen können ausgeschlossen werden. 

Eine Beeinträchtigung von Fledermäusen durch diesen Verlust an Nahrungshabitat und generell durch 

das Vorhaben kann daher ausgeschlossen werden.  

 

Im Untersuchungsraum vorhandene und zu erwartende sonstige Säugetiere: 
 

Vorkommen der sonstigen Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im 

Vorhabensbereich  nicht bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten 

Verbreitungsgebietes und der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

 

 
3.1.2 Sonstige Anhang- IV-Arten  
 

Vorkommen von sonstigen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund deren spezieller 

Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

 
 

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 
Vogelschutz-Richtlinie 
 

Die Beurteilung der Projektauswirkungen auf die Vogelarten erfolgte aufgrund  der Geländebegehung 

zur Potenzialabschätzung, gegliedert nach ökologischen Gilden.  

 

Freibrüter in und an Gehölzen 

Halbhöhlen und Höhlenbrüter an Gehölzen 

Gebäudebrüter 
 

Gehölze und Gebäude sind in der Erweiterungsfläche nicht vorhanden, so dass diese Gruppen vom 

Vorhaben nicht betroffen sind. 

 

Feldvögel 

 

Unter den Feldvögeln war insbesondere die Feldlerche zu erwarten, zu deren Erfassung zwei 

Ortsbegehungen Ende Mai und Anfang Juni durchgeführt wurden.  
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Feldlerche 

Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status Bayern: 3, Deutschland: 3        Art(en) im UG  nachgewiesen    potenziell möglich 

 Status:  Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns: s 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

 

Lokale Population:  

Der Vorhabensbereich selbst ist aufgrund der Nähe zur bestehenden Bebauung nicht für die Feldlerche als Brutplatz 
geeignet. In der angrenzenden Feldflur wurde nur ein Brutpaar der Feldlerche  im Abstand von ca. 150 m nachgewiesen   

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C)     unbekannt 

 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
- 3 u. 5 BNatSchG 

Durch die anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme gehen keine Brutplätze oder Revierteile der Feldlerche direkt 
verloren. Bei der Feldlerche ist ein Brutplatzverlust auch im Nahbereich des Bauvorhabens aufgrund der visuellen Effekte 
möglich. Der Abstand des Brutplatzes beträgt jedoch über 100 m. Hier ist nach der „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ 
eine Minderung der Habitateignung von ca. 10 % auszugehen. Da jedoch in der näheren Umgebung keine weiteren 
Feldlerchen festgestellt wurden, kann diese Beeinträchtigung durch geringfügige Verlagerung des Reviers ausgeglichen 
werden. Das Vorhaben wird sich daher nicht signifikant negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
auswirken.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 - - - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 - - - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung, die den Erhaltungszustand der lokalen Population beeinträchtigt, kann ebenfalls ausgeschlossen 
werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 - - - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 - - - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 
 BNatSchG 

Da innerhalb des Baufelds keine Brutplätze vorhanden sind, besteht keine Gefahr von Verletzungen oder Tötungen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 - - -   

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Andere Feldvögel wie Schafstelze oder Wachtel wurden nicht festgestellt. 
 

Vorkommen anderer ökologischer Gruppen von Vogelarten, wie z.B.  Wasservögel etc.   sind im 

Vorhabensbereich nicht vorhanden.  

 

 

4 Fazit 
 

Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

bei Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen voraus- 

sichtlich nicht erfüllt.  

 

Für  die europäischen Vogelarten werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei Berück-

sichtigung der genannten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht erfüllt.  

 

 

Dachau, 12.10.2020 

   
 
 
 
 
 
 
 


